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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Wirtschafts-, Tourismus- und Umweltausschuss der 
Stadt Klütz (Vorberatung)  Ö 

Finanzausschuss der Stadt Klütz (Vorberatung)  Ö 
Hauptausschuss der Stadt Klütz (Vorberatung)  N 
Stadtvertretung Klütz (Entscheidung)  Ö 

 
Sachverhalt: 

Der Strand zieht während der Saison eine große Anzahl von Besuchern an, darunter auch viele 
Tagesgäste und Urlauber. Ein barrierefreier Zugang ist daher nicht nur eine Frage der sozialen 
Gerechtigkeit, sondern auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Indem wir sicherstellen, dass 
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen den Strand problemlos besuchen können, erweitern wir 
unsere Zielgruppe und stärken gleichzeitig den Tourismussektor.  

Ein behindertengerechter Strandzugang am Wohlenberger Strand würde nicht nur den Bedürfnissen 
von Besuchern mit Mobilitätseinschränkungen gerecht werden, sondern den Strand auch für Touristen 
attraktiver machen. Dies kann langfristig zu einer Steigerung der Besucherzahlen und damit zu einem 
höheren Einkommen aus der Kurabgabe führen, was wiederum in die Erhaltung und 
Weiterentwicklung des Strandes investiert werden kann. 

Die Förderung dieses Projekts ist daher nicht nur eine Investition in die Barrierefreiheit, sondern auch 
in die wirtschaftliche Zukunft unserer Stadt. 

Fa. Umtech: Bodenplatten 
- Zur Miete 01.06.-30.09.  77 m lang x 1,55 m breit): EUR 5.526,36 brutto 
- Zur Miete 01.06.-30.09.  58 m lang x 1,55 m breit): EUR 4.577,93 brutto 
- Zum Kauf - Gebrauchtware* 77 m lang x 1,55 m breit): EUR 6.449,80 brutto 
- Zum Kauf - Gebrauchtware* 58 m lang x 1,55 m breit): EUR 5.075,35 brutto 
(Fa. Umtech verleiht/-mietet diese Platten bspw. für Veranstaltungen. Die Gebrauchtware weist keine 
Mängel auf.) 
- Zum Kauf – Neuware 78 m lang x 1,55 m breit): EUR 10.638,60 brutto 
(Preis gilt bei Kauf bis 31.12.2024) 

  
S & S Holzbau GmbH: Holzsteg 
- Terrassensteg bestehend aus 17 Elementen à 1,50m breit x 3,00 lang in sibirischer Riffeldiele 
27mm stark mit einer Unterkonstruktion sib. Lärche 45 x 70 mm – Verschraubung V2A 
= EUR 8.416,08   (Preis ist gebunden an den Tagespreis) 
 
Möglich ist auch eine Kombination aus Bodenplatten und Holzsteg. Für den Wohlenberger Strand wird 
ein knapp 80 m langer Steg benötigt.  
Dieser Beschlussvorlage sind Beispielfotos eines barrierefreien Strandzugangs beigefügt. 
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Nach Rücksprache mit Frau Maletzki vom LK Nordwestmecklenburg im Mai 2024 kann die 
Umsetzung dieses Projekts nicht über LEADER-Fördermittel erfolgen, da die sog. Bagatellgrenze 
nicht erreicht ist. Die Stadt Klütz würde Fördermitteln in Höhe von 70% der Kosten über LEADER 
erhalten, die Bagatellgrenze liegt bei Fördermitteln von EUR 10.000,00 brutto, d.h. dass die 
Einrichtung eines behindertengerechten Stegs mind. Rund EUR 14.500,00 kosten müsste. 

Zur Preisermittlung wurden einige Angebote eingeholt: 

Im Konto 0960.0000 / Anlagen im Bau sind für 2024 EUR 10.000,00 eingestellt, zusätzlich wurden 
noch EUR 7.877,56 aus 2023 (Ermächtigungsvortrag) übertragen (hiervon sind noch rund EUR 
5.000,00 verfügbar). = Gelder sind im HH 2024 vorhanden. 

 

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt den Kauf von  
x Bodenplatten  
x Terrassensteg  
zur Einrichtung eines barrierefreien Strandzugangs am bewirtschafteten Strandbereich (beim DLRG-
Wachturm) in Wohlenberg. Der Auftrag muss in 2024 ausgelöst werden, damit die Aufstellung zur 
Saison 2025 erfolgen kann.  

 

Finanzielle Auswirkungen: 
  

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
  
  
x  Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. 2.57501.09600000 
  durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:  
  durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: 
  
  über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen 
  unvorhergesehen und 
  unabweisbar und  

  

Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung 
auszufüllen): 
  
  

Deckung gesichert durch 
  Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:  
  
  Keine finanziellen Auswirkungen. 
  

 

Anlage/n: 
1 BarrierefreierStrandzugang_Beispielfotos öffentlich 
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